
1. Allgemein

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für alle Angebote, Aufträge und 
Leistungen der Fröhlich Werbeagentur (nachfolgend „Fröhlich“, oder „Agentur“ genannt) und liegen, sofern 
nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges vereinbart wurde, den vorliegenden und allen künftigen Aufträgen 
zwischen der Agentur und Werbungtreibenden zugrunde, auch wenn dies künftig nicht mehr ausdrücklich im 
Einzelfall vereinbart werden sollte. 

Eigene Bedingungen des Werbungtreibenen werden nur Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wurde und Fröhlich dem zugestimmt hat.

Die Agentur arbeitet als selbständiges, unabhängiges Unternehmen nach treuhänderischen Gesichtspunkten. 
Sie ist bemüht, entsprechend der Aufgaben- und Terminvorgabe des Werbungtreibenden, die für die Erfüllung 
des Auftrages erforderlichen personellen und sachlichen Voraussetzungen bereitzustellen.

2. Präsentation

Wird die Agentur mit einer Präsentation beauftragt, so erkennt der Werbungtreibende damit an, dass die 
Ausarbeitung der Konzeption angemessen zu honorieren ist. Wurde ein Honorar nicht vereinbart, so gelten 
die branchenüblichen Honorarforderungen. Die Agentur kann in diesem Fall nicht unverbindlich und kostenlos 
arbeiten, auch nicht bei Nichtverwendung der eingereichten Ausarbeitungen oder erfolgten Beratungen.

Wird nach einer Präsentation kein Auftrag erteilt, so bleiben alle Leistungen, insbesondere die Präsentations-
unterlagen und die darin enthaltenen Entwürfe, Werke, Ideen etc. Eigentum der Agentur. Der Kunde ist nicht 
berechtigt, dieses Material gleich in welcher Form, zu nutzen, zu bearbeiten oder als Grundlage zur Herstel-
lung eigenen Materials zu nutzen. Der Kunde hat, falls es nicht zur Auftragserteilung kommt, alle in seinem 
Besitz befindlichen Präsentationsunterlagen unverzüglich an die Agentur zurückzugeben.

Falls kein Auftrag erteilt wird, bleibt es der Agentur unbenommen die präsentierten Ideen, Werke, Entwürfe 
etc. für andere Projekte und Kunden zu verwenden.

Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen und Angeboten an Dritte, sowie deren Veröffentlichung, Verviel-
fältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung durch den Kunden oder seiner Bevollmächtigten verpflichten den 
Kunden zur Honorarzahlung in Höhe der betreffenden Leistung. Diese orientiert sich an dem Angebot der 
Agentur oder, sofern ein solches noch nicht vorliegt, an den marktüblichen Konditionen.

3. Angebot, Kostenvoranschläge, Vergütung

Grundlage der Geschäftsbeziehung ist das jeweilige Angebot, in dem alle vereinbarten Leistungen samt Vergü-
tung festgehalten werden. Die Angebote der Agentur sind freibleibend. Der Kunde ist an seinen Auftrag zwei 
Wochen nach Zugang in der Agentur gebunden. Aufträge gelten erst durch schriftliche Auftragsbestätigung der 
Agentur als angenommen – sofern die Agentur nicht – etwa durch Tätigwerden auf Grund des Auftrags – zu 
erkennen gibt, dass sie den Auftrag animmt.

Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, wird auf der Grundlage der Stundensätze der Agentur nach 
tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

Die Honoraransprüche der Agentur entstehen auch dann, wenn die jeweiligen Leistungen zuvor nicht durch 
einen KVA von der Agentur veranschlagt worden sind. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.

Kostenvoranschläge und Kalkulationen der Agentur sind nicht verbindlich. Abweichungen von +/-10% gelten als 
genehmigt, bei Abweichungen darüber hinaus, wird die Agentur den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. 
Diese Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn er nicht binnen 2 Tagen widerspricht.

Der Werbungtreibende ist nicht berechtigt, die von der Agentur im Angebotsstadium eingereichten Vorschläge 
zu verwenden, und zwar unabhängig davon, ob sie urheberrechtlich geschützt sind oder nicht. Dies gilt auch 
für eine Verwendung in abgewandelter Form oder durch Dritte.

Werden von der Agentur im Zuge der Produktionsabwicklung Fremdangebote eingeholt, jedoch der Auftrag 
vom Kunden anderweitig vergeben, so berechnet die Agentur die für die Angebotseinholung aufgewendeten 
Leistungen nach Zeit und Kostenaufwand. 

4. Leistungsumfang, Abwicklung von Aufträgen

Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der jeweils beim Vertragsabschluß aktuellen Produkt-/ Leistungs-
beschreibung. Zusätzliche und/oder nachträgliche Veränderungen der Produkt-/ Leistungsbeschreibungen 
bedürfen der Schriftform.

Bei Auftragsdurchführung ist die Agentur verpflichtet, sich hinsichtlich der zu treffenden Maßnahmen mit dem 
Werbungtreibenden abzustimmen und ihm die Entwürfe für die vorgeschlagenen Werbemittel, die eingeholten 
Kostenvoranschläge sowie Terminpläne zur Freigabe vorzulegen.

Die Agentur überwacht die ordnungsgemäße Durchführung aller Werbemaßnahmen.

Es steht im Ermessen der Agentur, für die Ausführung ihrer Grundleistungen ihr geeignet erscheinende Dritte 
heranzuziehen.

Kommt eine von der Agentur ausgearbeitete und vom Werbungtreibenden genehmigte Konzeption aus 
Gründen, die die Agentur nicht zu Vertreten hat, nicht zur Durchführung so bleibt der Honoraranspruch der 
Agentur davon unberührt. Der Beschaffungs-, Organisations- und Überwachungsaufwand der Agentur wird 
entweder durch Provisionierung durch den Lieferanten bzw. bei Berechnung durch die Agentur an den Wer-
bungtreibenden abzüglich sämtlicher Rabatte und Provisionen plus „Service-Fee“ getragen.

Wird das Agenturhonorar mit der Mittelprovision aus dem Schaltvolumen finanziert, so muss das zu Beginn 
der Konzeptionsfindung genannte Media- Schaltvolumen innerhalb eines Jahres geschaltet werden, um die von 
der Agentur erbrachten Leistungen zu regulieren. Ansonsten berechnet die Agentur ihren Aufwand entspre-
chend der in ihrer Preisliste ausgewiesenen Beraterhonorare.

5. Daten

Archivierung: Digitale Daten und Datenträger vom Auftraggeber werden nur nach ausdrücklicher schriftlicher 
Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endprodukts an den Auf-
traggeber oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus archiviert. Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert 
werden, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen.

Bei allen Projekten und Aufträgen, die durch die Agentur umgesetzt worden sind, gibt es keine Herausgabe-
pflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Lithos oder Druckplatten, die zur Herstellung des Produktes er-
stellt werden, sofern nicht anders vor dem Projektbeginn schriftlich vereinbart. Der Kunde erhält auf Wunsch 
druckfähige Daten in Form von z.B. PDF, EPS, JPG, oder TIF. Die „offenen“ (editierbaren Daten aus den gängigen 
DTP- und Pgrogrammierprogrammen) bleiben im Eigentum der Agentur und können nur über ein Honorar 
von 20% des jeweiligen Auftragswertes (Zahlung im Voraus) angefordert werden, wenn die Agentur zustimmt. 
Bei Herausgabe dieser Daten übernimmt die Agentur keine Haftung für die Weiterverwendung.

6. Fremdkosten / Service Fee

Fremd- und Nebenkosten, wie die Kosten für die Einschaltung von Druckereien, Fotografen, Stylisten, Desi-
gnern u. ä. sowie Aufwendungen für Telefon, Telefax, Kurier, Reisespesen u. ä. sind gegen Nachweis gesondert 
zu vergüten, wenn nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. 

Wird ein Fremdauftrag über die Agentur abgewickelt, berechnet sie 15% des Auftragswertes als Bearbeitungs-
pauschale, bei Auftragswert unter 250,00 EUR 25%.

Die Agentur ist auch berechtigt, alle zur Auftragserfüllung erforderlichen Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung des Kunden zu vergeben.

7. Treuebindung

Die Treuebindung der Agentur an den Auftraggeber verpflichtet die Agentur zu einer objektiven, auf die Ziel-
setzung des Kunden ausgerichteten Beratung sowie einer dementsprechenden Auswahl dritter Unternehmen, 
z. B. für Produktionsvorgänge. Sofern der Auftraggeber sich ein Mitsprachrecht nicht ausdrücklich vorbehalten 
hat, erfolgt die Auswahl Dritter unter Beachtung des Grundsatzes eines ausgewogenen Verhältnisses von Wirt-
schaftlichkeit und bestmöglichem Erfolg im Sinne des Kunden.

8. Konkurrenzausschluss

Die Agentur verpflichtet sich, den Auftraggeber über mögliche Konkurrenzkonflikte mit anderen Kunden 
zu informieren und gewährt auf Verlangen Konkurrenzausschluss für einzelne festzulegende Produkt- und 
Dienstleistungsbereiche zugunsten des Kunden. Mit der Einräumung eines Konkurrenzausschlusses durch die 
Agentur korrespondiert die Verpflichtung des Kunden, während des ungekündigten Vertrages mit der Agentur 
im Bereich des Vertragsgegenstandes keine weiteren Agenturen für Werbung gleichzeitig mit der Beratung, 
Planung, Gestaltung und Durchführung des vertragsgegenständlichen Projektes zu beauftragen.

9. Haftung

Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Werbungtreibenden erteilt wurden, übernimmt die Agentur 
gegenüber dem Werbungdurchführenden keinerlei Haftung. Die Agentur tritt lediglich als Mittler auf.

Die Agentur haftet nicht bei Nichterfüllung, Leistungsmangel oder Verzug von Werbeträgern oder sonsti-
gen Drittbeauftragten, die nicht ihre Erfüllungsgehilfen sind, auch nicht für deren vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten. In anderen Fällen tritt die Agentur ihre Ersatzansprüche gegenüber Dritten an den 
Werbungtreibenden ab.

Die Gefahr geht in allen Fällen mit Absendung der Ware auf den Werbungtreibenden über. Wenn nicht anders 
vereinbart, gelten Lieferungen ab Betrieb ausschließlich Versand und Verpackung. Der Versand erfolgt aus-
schließlich auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, Transportversicherungen werden nur auf ausdrückli-
che Anweisungen des Auftraggebers abgeschlossen.

Die Agentur haftet selbst nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Terminvereinbarungen werden von der Agentur mit der allgemeinen Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
beachtet. Fixgeschäfte bedürfen einer besonderen Vereinbarung. Anderenfalls ist die Agentur lediglich zur 
nachträglichen ordnungsgemäßen Leistung verpflichtet. Eine Stornierung des Auftrages ist ausgeschlossen.

Nach der Druckreiferklärung durch den Werbungtreibenden ist die Agentur von jeder Verantwortung für die 
Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen befreit.

Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht 
beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auslagendruck.
Soweit der Werbungtreibende von sich aus Korrekturen vornehmen lässt, entfällt jede Haftung der Agentur.
 

Die Prüfung von Rechtsfragen, insbesondere aus dem Bereich des Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrechts 
ist nicht Aufgabe der Agentur. Die Agentur haftet deshalb nicht für die rechtliche Zuverlässigkeit des Inhalts 
und/oder der Gestaltung der Arbeitsergebnisse. Die Agentur haftet auch nicht für die in der Werbung enthal-
tenen Sachaussagen über Produkte und Leistungen des Kunden.

Wird die Agentur von Dritten aufgrund der Gestaltung und/oder des Inhalts des Arbeitsergebnisses auf Un-
terlassung oder Schadensersatz u. ä. in Anspruch genommen, stellt der Auftraggeber die Agentur von der 
Haftung frei.

10. Verbindlichkeit von Kontakt- und Besprechungsberichten; Freigaben

Die Agentur erstellt nach Absprache über Besprechungen mit dem Auftraggeber jeweils innerhalb von drei 
Werktagen einen schriftlichen Kontaktbericht. Der Inhalt dieses Kontaktberichts ist für die Vertragsparteien 
verbindlich, sofern ihm der Auftraggeber nicht binnen weiterer drei Werktage nach Eingang widerspricht.

Die der Agentur vom Auftraggeber benannten Ansprechpartner müssen insbesondere im Hinblick auf die 
Freigabe von Etats, Kostenvoranschlägen, Texten und sonstigen Abstimmungsvorgängen zeichnungsberechtigt 
sein. Einschränkungen der Zeichnungsberechtigung müssen dem Auftraggeber rechtzeitig schriftlich mitgeteilt 
werden.

11. Urheber- und Nutzungsrechte, Eigentum, Vertragsstrafe

Sämtliche von der Agentur angefertigten Entwürfe, Zeichnungen, Druckvorlagen, Konzepte, Ideen etc. sind 
urheberrechtlich geschützte Werke i. S. d. § 2 UrhG, und zwar selbst dann, wenn diese nicht die Erfordernisse 
des § 2 UrhG erfüllen. Sämtliche Leistungen der Agentur dürfen deshalb nicht ohne Zustimmung der Agen-
tur genutzt oder bearbeitet oder geändert werden. Jede Nachahmung, auch die von Teilen von Entwürfen, 
Zeichnungen, Druckvorlagen, Konzepten, Ideen etc. ist nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlung ist der  Kunden 
verpflichtet eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe des ursprünglich vereinbarten Honorars an die Agentur 
zu zahlen.

Im Falle einer Rechteübertragung richtet sich deren Umfang in räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Hin-
sicht ausschließlich nach den vertraglichen Vereinbarungen bzw. dem Vertragszweck; § 31 Abs. 5 UrhG findet 
entsprechend Anwendung. Die Rechte gehen erst mit vollständiger Zahlung des Gesamtauftrages auf den 
Auftraggeber über. Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen 
sind, soweit nicht im Erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und bedürfen der Einwilligung der Agentur.

Über den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu.

Bei Veröffentlichungen wird die Agentur in üblicher Form als Urheber genannt.

Die Agentur darf die von ihr entwickelten Werbemittel/Vertragserzeugnisse angemessen und branchenüblich 
signieren und den erteilten Auftrag für Eigenwerbung mit z.B. Logo, Beispielen und Erläuterungen publizieren.

Die nach den Richtlinien des BDW obligatorischen Belegexemplare sind der Agentur nach Fertigstellung ohne 
besondere Aufforderung zu übergeben.

Das Eigentum an den Arbeitsergebnissen der Agentur geht erst mit vollständiger Bezahlung des Auftrages auf 
den Auftraggeber über.

12. Zahlungsbedingungen

Die Agentur ist in jedem Fall berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen, deren Höhe sich am 
Verhältnis zwischen den erbrachten Leistungen und dem Gesamtumfang der vertraglich geschuldeten Leistung 
orientiert. Ebenso kann eine Abschlagszahlung bei Auftragsvergabe verlangt werden.

Das Agenturhonorar inkl. eventuell verauslagter Kosten zuzüglich Mehrwertsteuer ist sofort nach Rechnungs-
datum ohne Abzug zu zahlen.
Werbemittelrechnungen und Anzeigenrechnungen sind sofort nach Übermittlung durch die Agentur an den 
Werbungtreibenden rein netto fällig.

Zielüberschreitungen werden mit 5 % Verzugszinsen über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank berechnet. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Wird die Agentur mit der Streuung tarifgebundener Werbemittel, z.B. Schaltung von Anzeigen (Stellenanzei-
gen) etc. beauftragt, so erfolgt die Abrechnung zu den Bedingungen und Listenpreisen der Werbedurchfüh-
renden.
Insertionsaufträge werden im Namen und für Rechnung der Agentur erteilt und unmittelbar mit den Verlagen 
oder Anstalten abgerechnet. Der Auftraggeber zahlt den anfallenden Betrag im voraus 14 Tage vor Fälligkeit 
auf eines der Konten der Agentur ein, so dass die Mittel spätestens bei Auftragserteilung an den Verlag oder 
die Anstalt der Agentur zur Verfügung stehen.

Porto- und Lettershopkosten sind vor dem Versand/ der Auslieferung an die Agentur zahlbar.

13. Geheimhaltung, Datenschutz und Verschwiegenheit

Die Agentur verpflichtet sich, alle ihr im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kunden zur Kenntnis gelan-
genden Geschäftsgeheimnisse mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu wahren und alle diesbezüg-
lichen Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Die Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht 
währt über das Vertragsende hinaus und gilt auch, wenn eine Zusammenarbeit nicht zustande kommt.

14. Sonstiges

Der Kunde ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen und wer-
beberaterischen Bereich an eine nicht-juristische Person eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse 
zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Kunden nicht von der Agenturrechnung in Abzug gebracht werden. Für 
die Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist der Kunde zuständig und selbst verantwortlich.

Die Nichtigkeit einzelner Formulierungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt nicht die Wirk-
samkeit der übrigen. An die Stelle der unwirksamen Klausel, tritt diejenige zulässige Klausel, die in ihrer 
Wirksamkeit der unwirksamen Klausel am nächsten kommt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckverbindlichkeiten, ist der 
Sitz der Agentur.
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